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Wohlfahrtssysteme in europa und 
den usa: annäherung des konser- 
vativen deutschen Modells an das 
amerikanische? 

Seit mehr als zwei Dekaden prägt die Rede von den Welten des Wohlfahrtskapitalismus 
die vergleichende Sozialpolitikforschung. Das als konservativ klassifizierte bundesdeut-
sche Modell der sozialen Sicherung in den Bereichen der Arbeitslosenversicherung und 
Rentenpolitik nähert sich jedoch erkennbar dem liberalen US-amerikanischen Modell an. 
Erhebliche Unterschiede in der Absicherung von sozialpolitisch randständigen Gruppen 
bleiben allerdings bestehen. In den USA werden diese Teile der Bevölkerung zudem  
vielfach kriminalisiert.1

Martin seeleib-Kaiser

1. Einleitung

„Der Wohlfahrtsstaat ist ein politisches Projekt zur Erschaf-

fung eines kollektiven institutionellen Rahmens, der die 

individuelle Wohlfahrt aller schützt und fördert, die einem 

bestimmten Gemeinwesen angehören.“ (Kaufmann 2012, 

S. 44) „Die USA verfügen durchaus über einen Wohlfahrts-

sektor, wenn dieser auch vergleichsweise stark fragmentiert 

ist, doch sind sie kein Sozial- oder Wohlfahrtsstaat. Als Land 

haben sie kein Verständnis von staatlicher Verantwortung 

für die grundlegenden Aspekte des Wohlergehens aller Bür-

ger.“ (ebd. S. 230)

Dieser Aufsatz zeigt, wie sich im Laufe der vergangenen 

zwei Jahrzehnte das konservative deutsche System der so-

zialen Sicherung dem liberalen amerikanischen Modell 

angenähert hat. Ungeachtet einer insgesamt erkennbaren 

Konvergenz beobachten wir aber weiterhin erhebliche Un-

terschiede bei den sozialpolitischen Arrangements für 

sogenannte Outsider: Während in Deutschland alle Bürger 

über ein verfassungsmäßig verankertes Recht auf soziale 

Mindestsicherung verfügen, gibt es in den USA nichts Ent-

sprechendes. Das Fehlen eines solchen Rechtsanspruches 

mittelloser Menschen im Erwerbsalter stellt zusammen mit 

der Kriminalisierung des „Lumpenproletariats“ eines der 

wesentlichen Kennzeichen des US-Modells zu Beginn des 

21. Jahrhunderts dar. Ein normativer Zugang zur Wohl-

fahrtsstaatsforschung, wie er von Kaufmann eingefordert 

wird, scheint mehr als begründet. Kaufmann (2003; 2013) 

klassifiziert die Vereinigten Staaten als „Kapitalismus“ mit 

einem stark fragmentierten Wohlfahrtssektor, wohingegen 

er Deutschland und die meisten europäischen Länder als 

Sozial- oder Wohlfahrtsstaaten einstuft. Kaufmanns Kon-

zeptualisierung des Wohlfahrtsstaates beruht auf den Be-

griffen der sozialen Rechte und der sozialen Staatsbürger-

schaft.

Zwei Anmerkungen zu Beginn: Erstens beschränkt sich 

die hier vorgelegte Analyse weitgehend auf die soziale Si-

cherung von Arbeitslosen und Rentnern. Ein solcher Ansatz 

grenzt bedeutende Bereiche der Sozialpolitik aus, insbeson-

dere wesentliche Sozialleistungen wie etwa die Gesundheits-

versorgung, Alten- und Krankenpflege und Kinderbetreu-

ung, doch auch das Erziehungs- und Bildungswesen. Alter 

und Arbeitslosigkeit sind zwei soziale Kernrisiken, die im 

Mittelpunkt der vergleichenden Wohlfahrtsstaats- und 

1 Der Autor dankt Stephan Leibfried, Lutz Leisering und den 

weiteren Teilnehmern des Workshops zu Ehren Franz-Xaver 

Kaufmanns an der Universität Bielefeld am 14. Dezember 

2012 für ihre hilfreichen Hinweise, ebenso wie den Mit-

gliedern der Forschungsgruppe Politics of Social Policy 

des Oxford Institute of Social Policy an der Universität Ox-

ford. Gleichfalls bedankt er sich für wertvolle Anregungen 

zu früheren Fassungen dieses Textes bei den Teilnehmen-

den der Workshops an der Universität Süddänemark in 

Odense am 18. November 2010 sowie am Wissen-

schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) am 26. 

Oktober 2012.
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Sozialpolitikforschung stehen und wesentlich zur Entwick-

lung von Wohlfahrtsstaatstypologien beigetragen haben. 

Die sozialpolitische Absicherung der Risiken Alter sowie 

Arbeitslosigkeit sind auf das Engste mit dem Konzept der 

De-Kommodifizierung der Ware Arbeitskraft verbunden 

und unterscheiden sich somit zentral von der überwiegen-

den Mehrzahl der anderen sozialpolitischen Leistungen und 

Dienstleistungen. Zweitens wird der Begriff der Konvergenz 

als ein Prozess verstanden, der zu einer Minimierung von 

Unterschieden führt.2 

2.  Industrieller Wohlfahrtskapitalismus: 
Deutschland und die USA

Deutschland und den Vereinigten Staaten werden sehr 

unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema Wohl-

fahrt zugeschrieben. In der Literatur stehen die beiden 

Länder stellvertretend für das konservative (christdemo-

kratische/bismarcksche) beziehungsweise das liberale 

Wohlfahrtsregime. Die USA als liberalen Wohlfahrtsstaat 

zu beschreiben, weicht von Kaufmanns normativ veranker-

tem Konzept des Wohlfahrtsstaates ab. Es folgt der angel-

sächsischen Definition, wonach „Wohlfahrtsstaat“ „[ein] in 

den 1940er Jahren entstandener Begriff zur Beschreibung 

von Situationen [ist], in denen der Staat durch soziale Si-

cherungssysteme eine Hauptverantwortung für die Erbrin-

gung von Sozialleistungen trägt, indem er Dienste und Fi-

nanzhilfen zur Erfüllung der Grundbedürfnisse der 

Menschen nach Wohnung, Gesundheit, Bildung und Ein-

kommen zur Verfügung stellt“ (Marshall 1998, S. 702). Nach 

gängiger Auffassung setzen liberale Wohlfahrtsstaaten größ-

tenteils auf marktlich angebotene sowie auf bedürftigkeits-

abhängige staatliche Maßnahmen, wohingegen sich kon-

servative Wohlfahrtsstaaten bei der Absicherung sozialer 

Risiken vor allem auf das Konzept der Sozialversicherung 

zur Statussicherung stützen (Esping-Andersen 1990).3 Folgt 

man dem Machtressourcen-Ansatz – der die Stärke der 

gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft und der So-

zialdemokratie betont (Stephens 1979; Korpi 1983) – und 

den empirischen Befunden, die der Christdemokratie (van 

Kersbergen 1995) eine signifikante Bedeutung für die Eta-

blierung des Wohlfahrtsstaates in vielen Ländern Konti-

nentaleuropas zuschreiben, so überrascht eine Tatsache 

nicht: Das in den Vereinigten Staaten entstandene Wohl-

fahrtsarrangement ist weniger umfassend als das deutsche 

und sie unterscheiden sich qualitativ voneinander; schließ-

lich haben christdemokratische und sozialdemokratische 

Organisationen bei dessen Entwicklung keine wesentliche 

Rolle gespielt (Lipset/Marks 2000).

Trotz der großen Fortschritte in der vergleichenden 

Wohlfahrtsstaatsforschung der vergangenen Jahrzehnte ha-

ben viele dieser Arbeiten dem Wohlfahrtsdualismus sowie 

der Rolle privater sozialpolitischer Maßnahmen keine hin-

reichende Beachtung geschenkt (siehe jedoch Shalev 1996). 

Der Begriff Wohlfahrtsdualismus bezieht sich auf die Un-

terscheidung zwischen sozialpolitischen Insidern und Out-

sidern in einem Wohlfahrtssystem. Da Länder üblicherwei-

se aufgrund des vorherrschenden Typus sozialpolitischer 

Absicherung für den Durchschnittsarbeitnehmer4 charak-

terisiert werden, ist das Konzept des Wohlfahrtsdualismus 

in der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsliteratur weithin un-

berücksichtigt geblieben. Um die Begrenztheit einer solchen 

Herangehensweise teilweise zu überwinden, berücksichtigt 

dieser Aufsatz auch private Sozialleistungen und legt ein 

besonderes Augenmerk auf die soziale Absicherung von 

Outsidern (Seeleib-Kaiser 2001; 2008).

Traditionell wird sowohl im deutschen als auch im US-

amerikanischen Wohlfahrtssystem deutlich zwischen sozi-

alpolitischen Insidern und Outsidern unterschieden (Leib-

fried/Tennstedt 1985; Weir et al. 1988). Sozialpolitische 

Insider werden definiert als Personen, die entweder durch 

umfassende staatliche bzw. gesetzliche Leistungen abgesi-

chert sind oder deren staatliche bzw. gesetzliche Ansprüche 

durch private oder betriebliche Leistungen auf ein Niveau 

ergänzt werden, das ihnen die Beibehaltung ihres Lebens-

standards ermöglicht. Üblicherweise handelt es sich hierbei 

um Arbeitnehmer in Normalarbeitsverhältnissen5 (Arbeits-

markt-Insider). Outsider werden definiert als Personen, die 

(trotz Erwerbstätigkeit) arm sind und auf bescheidene 

(meist bedürftigkeitsabhängige) staatliche Leistungen an-

gewiesen sind, die in erster Linie Armut mindern sollen 

(vgl. Seeleib-Kaiser et al. 2012). Da Ansprüche auf Wohl-

fahrtsleistungen häufig mit dem Arbeitsmarktstatus ver-

knüpft sind, besteht eine mehr oder weniger deutliche Kor-

relation zwischen Arbeitsmarkt-Insidern (Outsidern) 

einerseits und sozialpolitischen Insidern (Outsidern) an-

dererseits. Anders ausgedrückt: Ein Arbeitsmarkt-Outsider 

ist sehr wahrscheinlich auch ein sozialpolitischer Outsider.

2 Zur Konzeption der Konvergenz siehe Kitschelt et al. 

(1999); Seeleib-Kaiser (2001) und Unger/Waarden (1995).

3 Für einen Überblick über die Literatur zu Wohlfahrts- 

regimen siehe Ferragina/Seeleib-Kaiser (2011).

4 Laut Definition der Organisation für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung (OECD) versteht man un-

ter einem durchschnittlichen Arbeitnehmer einen erwach-

senen Vollzeitarbeitnehmer im Privatsektor, dessen Ar-

beitseinkommen dem durchschnittlichen Arbeitseinkom-

men dort beschäftigter Arbeitnehmer entspricht. Laut 

Definition ist er alleinstehend und erhält somit keinerlei 

Steuererleichterungen für einen (Ehe)partner oder Kinder. 

Diese Definition umfasst Arbeiter und Angestellte, Auf-

sicht führende sowie leitende Arbeitnehmer. Der Privat-

sektor wird unter Bezugnahme auf die Internationale Sys-

tematik der Wirtschaftszweige (ISIC) definiert als die Sek-

toren B–N einschließlich (ISIC Revision 4), in der vorheri-

gen ISIC Revision 3 als die Sektoren C–K einschließlich, 

siehe http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7347.

5 Zur Definition siehe Mückenberger (1985); Standing (2009).
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sicherungssysteme das Ausmaß und die Schwere der Out-

sider-Problematik in der Bundesrepublik signifikant, ein 

Prozess, den Leisering (2009) als „Weg zum Quasi-Univer-

salismus“ bezeichnete. Die Rentenreform von 1957 führte 

zu erheblichen Leistungssteigerungen und koppelte das 

Leistungsniveau an künftige Lohn- und Gehaltssteigerun-

gen. Ziel dieser Reform war die Sicherung des erreichten 

Lebensstandards. Bis Mitte der 1970er Jahre erreichte die 

Netto-Lohnersatzrate für einen „Eckrentner“9 70 %, was 

die Armut unter Rentnern signifikant senkte. Trotz einer 

relativ hohen Reichweite der betrieblichen Altersversorgung 

erbrachte diese im Durchschnitt eher niedrige Lohnersatz-

raten, für Beschäftigte im Fertigungsbereich betrugen 

Ob eine Person zu den sozialpolitischen Insidern zähl-

te, hing in den USA während der Phase des industriellen 

Wohlfahrtskapitalismus großenteils von der Absicherung 

durch zusätzliche betriebliche Sozialleistungen ab, die im 

Industriesektor häufig Bestandteil von Tarifverträgen waren. 

Gewissermaßen könnte man argumentieren, dass in den 

USA die soziale Sicherung stärker an eine industrielle Staats-

bürgerschaft und die betriebliche Absicherung sozialer Ri-

siken gebunden war als an eine soziale Staatsbürgerschaft 

(Marshall 1950). Bis Mitte der 1970er Jahre wurden in den 

USA die betrieblichen Sozialleistungen sukzessive ausgebaut 

(Abbildung 1). 

Nach einer späten und langsamen Etablierung wurde 

auch der amerikanische Wohlfahrtsstaat bis Mitte der 

1970er Jahre immer stärker ausgebaut (Berkowitz 1991). 

Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 90 % der amerikanischen 

Arbeitnehmerschaft durch staatliche Renten- und Arbeits-

losenversicherungen geschützt. Diese boten dem durch-

schnittlichen Arbeitnehmer mäßige Lohnersatzraten von 

rund 50 %. Ergänzt wurden diese staatlichen Versiche-

rungsprogramme durch betriebliche Maßnahmen. Kom-

biniert boten sie den amerikanischen Arbeitnehmern in 

Schlüsselindustrien ein Niveau sozialer Sicherung, das 

dem in Europa durch die verschiedenen gesetzlichen oder 

staatlichen Programme erreichten Niveau ungefähr ent-

sprach. Die betrieblichen Programme waren staatlich hoch 

reguliert und steuerlich begünstigt (Jacoby 1993; Brown 

1999; Seeleib-Kaiser 2001). Fast alle Betriebsrenten basier-

ten auf dem Prinzip der „garantierten Leistungen“ (defined 

benefits).6 Die durchschnittliche Lohnersatzrate für Emp-

fänger von Betriebsrenten, die zuvor im Fertigungsbereich 

beschäftigt gewesen waren, betrug in den 1980er Jahren 

42 %, was zu einer relativ hohen kombinierten Lohner-

satzrate führte. Jedoch muss betont werden, dass die Reich-

weite der betrieblichen Altersversorgung von Branche zu 

Branche stark variierte. Während in den späten 1970er 

Jahren rund 79 % der Beschäftigten in der Automobilin-

dustrie betrieblichen Rentenversicherungsschutz genossen, 

traf dies auf nur 9 % der Beschäftigen im Gastgewerbe zu. 

Staatliche Arbeitslosenversicherungen basierten auf ein-

kommensbezogenen Leistungen, die für maximal 26 Wo-

chen gewährt wurden.7 In einigen Kernbereichen des Fer-

tigungssektors wurde das staatliche Arbeitslosengeld 

durch betriebliche Unterstützungszahlungen (supplemen-

tal unemployment benefits) aufgestockt, wodurch sich für 

maximal 52 Wochen eine kombinierte Lohnersatzrate von 

bis zu 95 % ergab (Seeleib-Kaiser et al. 2012).8 Zusammen 

mit einem relativ starken Wirtschaftswachstum und einer 

günstigen Position in der internationalen politischen Öko-

nomie verringerte die Ausweitung des amerikanischen 

Wohlfahrtssystems den Anteil der sozialpolitischen Out-

sider und trug signifikant zum Rückgang der offiziellen 

Armutsquote von 22 % im Jahr 1960 auf 12 % im Jahr 1975 

bei (Seeleib-Kaiser 2001, S. 272).

Nach dem Zweiten Weltkrieg reduzierten die Harmo-

nisierung und die Integration der verschiedenen Sozialver-

ABB. 1

Betriebliche  Absicherung der Risiken Krankheit und Alter in den USA,

1950 – 1974

Angaben in Prozent der Beschäftigten

          Krankenversicherung  Rente

Krankenversicherung: Anteil an allen Lohn- und Gehaltsempfängern in Prozent.

Rentenversicherung: Anteil an allen Lohn- und Gehaltsempfängern im Privatsektor in Prozent.

Quelle: Skolnik 1976, S. 9.
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6 Defined benefits bieten Arbeitnehmern eine bestimmte, 

vorab festgelegte Lohnersatzrate und sollen als Anreiz 

dienen, den Arbeitgeber nicht zu wechseln. Demgegen-

über legen Systeme auf Basis „garantierter Beiträge“ (de-

fined contributions) nur das Niveau der Beiträge fest, 

nicht das der Leistungen, und sind üblicherweise relativ 

leicht auf andere Arbeitgeber übertragbar.

7  In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit wurde die Bezugsdauer 

von Leistungen durch Bundesgesetze ausgeweitet.

8 Gleichwohl erhielten im Durchschnitt nur 30 bis 40 % der 

Arbeitslosen Leistungen aus der staatlichen Arbeitslosen-

versicherung, da Langzeitarbeitslose und Arbeitslose mit 

schwacher Bindung an den Arbeitsmarkt hiervon weitge-

hend ausgeschlossen und auf sehr niedrige Sozialhilfe-

leistungen angewiesen waren oder über keinerlei Ansprü-

che auf Geldleistungen verfügten.

9 Als „Eckrentner“ gilt in der Definition der Deutschen Ren-

tenversicherung ein 45 Jahre versicherungspflichtig Be-

schäftigter mit durchschnittlichem Einkommen.
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sie rund 15 %. Daher spielte sie im Gesamtarrangement der 

sozialen Sicherung eine eher untergeordnete Rolle (Seeleib-

Kaiser 2001, S. 79). Die Arbeitslosenversicherung war eben-

falls vom Prinzip der Lebensstandardsicherung geleitet und 

sollte außerdem den Berufsschutz wahren. Wer die Voraus-

setzungen für den Bezug von Leistungen aus der Arbeits-

losenversicherung nicht erfüllte, hatte entweder einen An-

spruch auf bedürftigkeitsabhängige, einkommensbezogene 

Arbeitslosenhilfe oder auf Sozialhilfe. Dessen ungeachtet 

verfügten Mitte der 1970er Jahre, als Arbeitslosigkeit größ-

tenteils zyklisch und kurzzeitig auftrat, 60 bis 70 % der Ar-

beitslosen über einen Anspruch auf Leistungen aus der 

Arbeitslosenversicherung, wobei die Lohnersatzrate 68 % 

betrug (Bleses/Seeleib-Kaiser 2004, S. 14ff.). In anderen 

Worten: Obwohl in Deutschland institutionell ein Wohl-

fahrtsdualismus seit der Einführung der Sozialversicherun-

gen verankert war, so kam ihm über weite Strecken der 

bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte aufgrund der suk-

zessiven Ausweitung der sozialversicherungsrechtlichen 

Absicherung und extrem niedriger Arbeitslosigkeit bis Mit-

te der 1970er Jahre eine untergeordnete und abnehmende 

Rolle zu.

3.  Postindustrieller Wohlfahrtskapitalis-
mus und sozialpolitischer Dualismus

In den Vereinigten Staaten wurde in den letzten drei Jahr-

zehnten die staatliche soziale Sicherung für Rentner und 

Kurzzeitarbeitslose nur geringfügig reformiert. Durch die 

von beiden Parteien getragene, relativ „moderate“ Ren-

tenreform von 1983 wurden die Beiträge erhöht, die Be-

steuerung der Leistungen geändert und das Rentenein-

trittsalter angehoben. Hierdurch sollte vor allem das 

umlage finanzierte Alterssicherungssystem stabilisiert und 

auf den Ruhestand der geburtenstarken Jahrgänge vorbe-

reitet werden (Seeleib-Kaiser 1993). Bedeutendere Verän-

derungen fanden hingegen bei der betrieblichen Alters-

versorgung statt, die jedoch in der (vergleichenden) 

Wohlfahrtsstaatsforschung kaum beachtet wurden. Die 

Reformen waren durch zwei Entwicklungen gekennzeich-

net: Zum einen ging die gesamte Reichweite der betrieb-

lichen Altersversorgung erheblich zurück. Zum anderen 

wurden die Altersversorgungsprogramme größtenteils 

vom Prinzip der „defined benefits“ auf das der „defined 

contributions“ umgestellt (Mishel et al. 2012; Katz 2008). 

Wie Tabelle 1 zeigt, waren von diesen Veränderungen vor-

rangig Arbeitnehmer mit eher niedrigem Bildungsab-

schluss betroffen. Tabelle 2 macht deutlich, dass die Reich-

weite der betrieblichen Altersversorgung je nach Branche 

sehr unterschiedlich ist: In der Finanz- und Versicherungs-

branche ist sie relativ hoch, in der Fertigungsbranche mit-

telhoch und in Dienstleistungsbranchen mit überwiegend 

niedrig qualifizierten Arbeitnehmern niedrig.

In Deutschland waren bis in die späten 1990er Jahre 

insgesamt eher moderate Reformen der Rentenversiche-

rung zu beobachten, deren wichtigste eine weitgehende 

Abkehr von Frühverrentungspraktiken war (vgl. Ebbing-

haus 2006). Seither wurde das gesetzliche Rentenversiche-

rungssystem jedoch erheblichen Reformen unterzogen, 

was zu deutlichen Senkungen der Netto-Lohnersatzrate 

von rund 70 auf 52 % für zukünftige Rentner sowie einer 

Teilprivatisierung führen wird (Leisering 2011). Künftige 

Rentner werden nur dann in den Genuss einer Rente mit 

einer lebensstandardsichernden Leistung von rund 70 % 

ihres vorangehenden Einkommens kommen, wenn sie 

zusätzlich durch betriebliche oder private Arrangements 

abgesichert sind. Nachdem jedoch viele Arbeitnehmer 

tabelle 2

reichweite der betrieblichen altersversorgung 

in den usa nach branchen, 2010

Angaben in Prozent

branche

anteil an der 

arbeitnehmerschaft

Fertigung 65

Baugewerbe 45

Dienstleistungen:

Finanz- und Versicherungswesen 82

Einzelhandel 44

Immobilienwesen 37

Gastgewerbe 12

Quelle: „National compensation survey, march 2010“,
Bureau of Labor Statistics, Department of Labor,
http://www.bls.gov/ncs/ebs/benefits/2010/ownership/
private/table02a.pdf.

tabelle 1

Veränderung der reichweite der betrieblichen altersversorgung 

in den usa, 1979–2010

Angaben in Prozent*

1979 1990 1995 2000 2005 2010 1979 – 2010

Alle Arbeitnehmer 50,6 43,9 45,8 48,3 44,1 42,4 – 8,2

Bildung

High School-Abschluss 51,2 43,3 43,2 43,8 39,0 35,7 – 15,5

College-Abschluss 61,0 55,8 58,8 63,7 58,7 54,0 – 7,0

*  Basis: Lohn- und Gehaltsempfänger im Privatsektor im Alter von 18 bis 64 Jahren mit einer 
Beschäftigung von mindestens 20 Stunden pro Woche und 26 Wochen pro Jahr.

Quelle: March Current Population Survey Data; Mishel et al. (2012).
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diese Voraussetzung nicht erfüllen werden, ist zukünftig 

mit einem erneuten Anstieg der Altersarmut zu rechnen 

(Schmähl 2007). 

Obwohl nach der Rentenreform von 2001 die Reich-

weite der betrieblichen Altersversorgung zugenommen 

hat, sind – ähnlich wie in den USA – die Unterschiede 

zwischen den Branchen erheblich (Tabelle 3). Wie Kauf-

mann (2003, S. 101) für die Vereinigten Staaten hervorhob, 

werden in Deutschland künftig die staatlichen Renten ih-

ren Empfängern nur eine grundlegende soziale Sicherung 

bieten, während Betriebsrenten (sowie staatlich geförder-

te und hoch regulierte private Altersversorgung wie z. B. 

die Riester-Rente; siehe Leisering 2011) bei der Sicherung 

eines angemessenen Alterseinkommens (für Arbeits-

markt-Insider aus der Mittelschicht) eine zentrale Rolle 

spielen werden.

Diese Entwicklungen legen nahe, dass im Hinblick auf 

die soziale Sicherung von Rentnern künftig in beiden Län-

dern mit einer Ausweitung der Outsider-Problematik zu 

rechnen sein wird. Anhand einer Analyse der voraussicht-

lichen Lohnersatzraten staatlicher und betrieblicher Ren-

ten für derzeitige Arbeitnehmer lässt sich schätzen, wie 

tief die Kluft des Dualismus der sozialen Sicherung künf-

tig sein wird. Auf Basis von Simulationen der OECD wird 

in den Vereinigten Staaten ein durchschnittlicher Arbeit-

nehmer, der über eine freiwillige betriebliche Altersver-

sorgung verfügt, eine insgesamt höhere Lohnersatzrate 

erreichen als ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in 

Deutschland, obgleich hier die Netto-Lohnersatzrate der 

gesetzlichen Rentenversicherung großzügiger ist. Ein Ver-

gleich der Netto-Lohnersatzraten amerikanischer Arbeit-

nehmer mit und ohne Leistungen aus der betrieblichen 

Altersversorgung verdeutlicht den Stellenwert betrieblicher 

Programme für die soziale Absicherung von Insidern so-

wie die tiefe Kluft des sozialpolitischen Dualismus zwi-

schen Insidern und Outsidern (Tabelle 4). Jedoch ist zu-

dem zu beachten, dass auch Insider einem erhöhten 

Risiko ausgesetzt sind, da die tatsächlichen Lohnersatzra-

ten aufgrund des die betrieblichen Alterssicherungssyste-

me dominierenden Prinzips der „defined contributions“ 

sehr wahrscheinlich von Kohorteneffekten geprägt sein 

werden (Burtless 2009).10 Infolge der wirtschaftlichen Tur-

bulenzen seit dem Jahr 2008 ist der Wert vieler Altersver-

sorgungsprogramme, die in Wertpapiere investiert hatten, 

signifikant gesunken. Nach einer im Jahr 2008 durchge-

führten Umfrage der American Association of Retired Per-

sons (AARP) haben 27 % der älteren Arbeitnehmer ihren 

Eintritt in den Ruhestand verschoben (Gilbert 2012, S. 49).

In Bezug auf die soziale Sicherung von Arbeitslosen 

waren in den Vereinigte Staaten seit den 1980er Jahren nur 

geringfügige Änderungen für Kurzzeitarbeitslose zu ver-

zeichnen (Rubin 1990, S. 229ff.). Außerdem verlängerte die 

US-Regierung während der Rezessionen der 1990er und 

frühen 2000er Jahre sowie während der großen Rezession 

nach der Finanzkrise von 2008 die Bezugsdauer von Un-

terstützungszahlungen für Arbeitslose signifikant auf bis zu 

99 Wochen (Blaustein 1993; Weir 1998; Luo 2010; Gilbert 

2012, S. 51). Hiermit verdeutlichte sie ihre fortgesetzte Un-

terstützung von Arbeitsmarkt-Insidern (vgl. Abbildung 2 

zum Anteil Arbeitsloser mit Leistungsbezug). Für Langzeit-

arbeitslose schränkten die USA jedoch die Möglichkeiten 

zur Einkommensstützung erheblich ein, beispielsweise 

durch die Wohlfahrtsreform von 1996 und verschiedene 

Reformen auf der Einzelstaatsebene, während sie 

tabelle 3

anteil der beschäftigten mit betrieblicher altersversorgung 

im Privatsektor in Deutschland nach branchen, 2001 – 2007

Angaben in Prozent

branche 2001 2005 2011

Industrieller Sektor

Produktionsgüterindustrie 43 73 63 *

Bergbau/Energie 63 71 61

Baugewerbe 22 32 42

Dienstleistungssektor

Kredit/Versicherungen 76 89 84

Handel/Handelsvermittlung/Reparatur 27 47 48

Grundstücks- und Wohnungswesen/ 
andere Unternehmensdienstleistungen 16 28    40 *

Gastgewerbe 10 26 26

insgesamt 38 52 50

*  Angabe aufgrund veränderter Branchenabgrenzung nicht vollständig 
mit den Vorjahren vergleichbar.

Quelle: TNS Infratest Sozialforschung (2008), S. 42; (2012), S. 40.

tabelle 4

netto-lohnersatzraten der altersversorgung, basisjahr 2012

Angaben in Prozent

lohnersatzrate der staatl.

altersversorgung

(durchschnittl. Arbeitnehmer)

lohnersatzrate der staatl. und

freiwilligen betriebl.

altersversorgung

(durchschnittl. Arbeitnehmer)

Deutschland 55,3 76,4

Vereinigte Staaten 44,8 88,9

Quelle: OECD-Rentenmodelle, www.oecd.org/pensions/pensionsataglance.htm.

10 Die von der OECD veröffentlichten Lohnersatzraten sollten 

nur als Indikatoren möglicher, auf eher optimistischen An-

nahmen basierender Lohnersatzraten verstanden werden.
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gleichzeitig Lohnsubventionen (earned income tax credit, 

EITC) für Niedriglohnempfänger ausweiteten (Weaver 

2000).

Nach Jahren kleinschrittiger Reformen des deutschen 

Arbeitslosenversicherungssystems, die bereits zu einer Re-

Kommodifizierung von Arbeitsmarkt-Outsidern führten, 

fanden seit den späten 1990er Jahren einige umfassende 

Reformen statt. Seit den frühen 1980er Jahren verloren vie-

le Arbeitslose infolge von Langzeitarbeitslosigkeit ihre An-

sprüche auf Versicherungsleistungen – ein Prozess der im-

pliziten Aberkennung von Ansprüchen. Dieser Trend 

wurde nur vorübergehend durch die Ausweitung der Be-

zugsdauer von Arbeitslosengeldzahlungen für ältere Arbeit-

nehmer (Mitte der 1980er Jahre) und die deutsche Vereini-

gung (1989/90) unterbrochen (Abbildung 2). Gleichwohl 

wurden zur selben Zeit Arbeitslosen- und Sozialhilfe stärker 

an Bedingungen geknüpft. Im Jahr 1997 wurde für Arbeits-

lose, die mehr als sechs Monate ohne Beschäftigung waren, 

de facto der Berufsschutz abgeschafft. In den Jahren 2004/05 

folgte vor allem für ältere Arbeitnehmer eine erhebliche 

Kürzung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld, von ma-

ximal 32 Monaten auf 24 Monate. Die reguläre Bezugsdau-

er wurde auf zwölf Monate begrenzt. Zudem wurden die 

Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu einer Leistung, dem be-

dürftigkeitsabhängigen Arbeitslosengeld II, zusammenge-

führt.11 Bei weiterhin hoher Langzeitarbeitslosigkeit führten 

diese Reformen zu einer weitgehenden Annäherung des 

deutschen an das US-amerikanische System der Arbeitslo-

senunterstützung. Der Anteil der sozialpolitischen Outsider 

erhöhte sich substanziell, nunmehr bezogen weniger als 

40 % der Erwerbslosen in der Bundesrepublik einkommens-

bezogene Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung (Ab-

bildung 2). 

Des Weiteren ist hervorzuheben, dass in Deutschland in 

Zeiten wirtschaftlicher Krisen das Kurzarbeitergeld genutzt 

wird, um Arbeitsmarkt-Insider zu schützen. Kurzarbeiter-

geld ist im Grunde eine staatliche Subvention zur Abwen-

dung von Arbeitslosigkeit bei einem zyklischen Nachfrage-

rückgang. Insbesondere während der Wirtschaftskrise in 

den Jahren 2008 und 2009 weitete die Bundesregierung das 

Programm zur Kurzarbeit aus, wovon überdurchschnittlich 

Fertigungsunternehmen Gebrauch machten. Auf dem Hö-

hepunkt der Krise wurden etwa eine halbe Million Arbeit-

nehmer durch dieses Programm vor der Arbeitslosigkeit 

geschützt (Abbildung 3).

Eine Analyse der Netto-Lohnersatzraten von Arbeitslosen 

verschiedener Haushaltstypen und Einkommensgruppen 

zeigt, dass das amerikanische und das deutsche System den 

Kurzzeitarbeitslosen, insbesondere jenen mit unterdurch-

schnittlichem Einkommen, einen relativ ähnlichen Einkom-

mensschutz bieten. Nachdem in Deutschland Langzeitar-

beitslose einen Anspruch auf bedürftigkeitsabhängige 

Leistungen haben, ist – trotz einer signifikanten Zunahme 

des Dualismus der sozialen Sicherung von Kurz- und Lang-

zeitarbeitslosen – dieser schwächer ausgeprägt als in den USA 

(Tabelle 5). In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, 

dass es in den Vereinigten Staaten kein bedingungsloses bun-

desweites Sozialhilfeprogramm gibt. Die meisten bedürftigen 

Langzeitarbeitslosen haben in der Regel nur Anspruch auf 

Lebensmittelmarken, da die große Mehrheit der Einzelstaaten 

ABB. 3

Bezieher von Kurzarbeitergeld (Vollzeitäquivalent)

in Deutschland, 1993 – 2009

Angaben in absoluten Zahlen

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
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ABB. 2

Anteil der Arbeitslosen mit Bezug von Leistungen aus der

Arbeitslosenversicherung (AL) in USA und Deutschland, 1971 – 2009

Angaben in Prozent                   Deutschland

          USA (Leistungen aus der AL-Versicherung o. Zusatzleistungen)

          USA (Leistungen aus der AL-Versicherung einschl. Zusatzleistungen)

Quelle: Seeleib-Kaiser et al. 2012.
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in den letzten Jahren den Zugang Arbeitsloser zu Sozialhil-

feprogrammen (general assistance programs) stark einge-

schränkt oder ausgeschlossen hat (Schott/Cho 2011). Somit 

hat die große Mehrheit der Langzeitarbeitslosen ohne Kinder 

keinerlei Zugang zu Transferzahlungen. Demgegenüber ver-

fügen in Deutschland alle bedürftigen Bürger, unabhängig 

von der Ursache ihrer Notlage und Armut, über einen An-

spruch auf Existenzsicherung durch den Staat. Dieser An-

spruch beruht auf der verfassungsrechtlichen Interpretation 

von Artikel 1 (Menschenwürde) in Verbindung mit Arti-

kel 20 (Sozialstaatsprinzip) des Grundgesetzes durch das 

Bundesverfassungsgericht (siehe BMF 2005).

Die Policy-Analysen deuten auf eine mögliche Auswei-

tung der Outsider-Problematik unter den künftigen Rent-

nern in den USA hin, deren Ursache im Rückgang der Ab-

sicherung durch Betriebsrenten zu suchen ist. Des Weiteren 

kann das Fortbestehen eines tiefen Dualismus der sozialen 

Sicherung hinsichtlich der Absicherung des Risikos Arbeits-

losigkeit diagnostiziert werden, wonach Langzeitarbeitslo-

se häufig gänzlich von Unterstützung ausgeschlossen sind. 

In Deutschland sind wir Zeugen eines Prozesses der zuneh-

menden Dualisierung der sozialen Sicherung, der die Kluft 

des institutionellen Dualismus in der Absicherung der so-

zialen Risiken Alter und Arbeitslosigkeit verbreitert und 

vertieft. Diese Entwicklungen fallen zeitlich mit einem deut-

lichen Anstieg der Niedriglohnbeschäftigung zusammen. 

Ein Kausalzusammenhang zwischen beiden Entwicklungen 

erscheint durchaus plausibel. Während in den USA der An-

teil der Niedriglohnbeschäftigten an der Arbeitnehmer-

schaft mit rund 25 % stabil geblieben ist, hat er in Deutsch-

land signifikant zugenommen. Hier ist er von 13,6 % im 

Jahr 1996 auf über 20 % im Jahr 2010 gestiegen (Tabelle 6).

4.  Signifikante Unterschiede 
trotz Konvergenz

Im vorigen Abschnitt wurde argumentiert, dass aus insti-

tutioneller Perspektive eine Konvergenz hinsichtlich der 

Reichweite und Leistungshöhe der Absicherung der beiden 

Wohlfahrtssysteme zu beobachten ist, hauptsächlich verur-

sacht durch die Änderungen der deutschen Arbeitslosen-

sicherungs- und Rentensysteme. Hierbei handelt es sich 

keinesfalls um statistische Artefakte, sondern um empiri-

sche Befunde entlang der zentralen Dimensionen von Ri-

sikoabsicherung und Leistungsniveau. Während sich die 

Auswirkungen der deutschen Rentenreform weitgehend auf 

künftige Rentnergenerationen beschränken werden, wirk-

ten sich die Reformen des Arbeitslosensicherungssystems 

unmittelbarer aus und haben sehr wahrscheinlich zu einem 

Anstieg der Armut unter Langzeitarbeitslosen beigetragen. 

Deutschland befindet sich eben nicht mehr auf einem mitt-

leren Weg, wie Schmidt (2001) diagnostiziert hat, sondern 

hat diesen seit geraumer Zeit verlassen!

tabelle 5

netto-lohnersatzraten bei Kurzzeit- und langzeitarbeitslosigkeit für ver-

schiedene Haushaltstypen und lohnhöhen

Angaben in Prozent

Kurzzeitarbeitslosigkeit langzeitarbeitslosigkeit

Lohnhöhe/Haushaltstyp Deutschland usa Deutschland usa

  2001 2008 2001 2008 2001 2008 2001 2008

Arbeitnehmer mit 67% 

des Durchschnittslohns

Ohne Kinder

Einpersonenhaushalt 61 59 62 62 58 48 9 9

Alleinverdiener Ehepaar 64 61 63 61 69 62 16 16

Doppelverdiener-Ehepaar 89 88 81 81 71 59 53 54

Zwei Kinder

Alleinerziehend 79 77 55 53 83 78 43 40

Alleinverdiener Ehepaar 81 78 55 51 81 80 50 47

Doppelverdiener-Ehepaar 93 92 84 84 75 64 61 63

Arbeitnehmer mit 

durchschnittlichem Lohn

Ohne Kinder

Einpersonenhaushalt 60 60 54 55 54 36 6 6

Alleinverdiener Ehepaar 60 59 55 55 54 46 11 11

Doppelverdiener-Ehepaar 86 85 72 73 70 50 43 44

Zwei Kinder

Alleinerziehend 72 70 53 53 64 61 33 32

Alleinverdiener Ehepaar 76 72 52 51 65 63 39 38

Doppelverdiener-Ehepaar 91 89 74 75 74 55 50 52

Anmerkung: Lohnersatzraten bei Kurzzeitarbeitslosigkeit = unmittelbar nach Eintritt der Arbeitslosigkeit.
Die Daten für Langzeitarbeitslose beziehen sich auf den 60. Monat der Arbeitslosigkeit.

Quelle: OECD, Tax-Benefit Models, http://www.oecd.org/document/3/0,3746,en_2649_34637_ 
39617987_1_1_1_1,00.html#statistics)

tabelle 6

niedriglohnbeschäftigung* in Deutschland  

und den usa

Angaben in Prozent

  1996 2000 2006 2008 2009 2010

D 13,6 15,9 17,5 21,5 20,2 20,5

USA 25,1 24,7 24,2 24,5 24,8 25,3

*  Niedriglohnbeschäftigung wird definiert als der Anteil 
der Arbeitnehmer mit weniger als zwei Dritteln des 
Medianeinkommens aller abhängig Beschäftigten.

Quelle: OECD Employment outlook (2008, 2010, 2011, 2012).
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Dennoch unterscheiden sich die Systeme der sozialen 

Sicherung in beiden Ländern hinsichtlich der sozialrecht-

lichen Absicherung von Outsidern weiterhin erheblich. 

Dieser Unterschied resultiert aus dem in den USA fehlen-

den Rechtsanspruch auf eine universelle soziale Mindest-

sicherung. Daher überrascht es nicht, dass in den USA 

über 10 % der Bevölkerung in extremer Armut leben (ih-

nen steht weniger als 40 % des Medianeinkommens zur 

Verfügung), während dies in Deutschland auf „nur“ gut 

4 % der Bevölkerung zutrifft (Tabelle 7).

Jedoch fehlt es in den Vereinigten Staaten nicht nur 

weithin an staatlicher Unterstützung für Langzeitarbeits-

lose, vielmehr wurde in den vergangenen Jahrzehnten eine 

Politik der Kriminalisierung von Outsidern verfolgt, die 

dazu führte, dass im Jahr 2009 von 100.000 Einwohnern 

743 inhaftiert waren. In Deutschland lag die Inhaftierungs-

quote bei 85 von 100.000 Einwohnern (2010). Dieser Pro-

zess der Kriminalisierung ist historisch und international 

ohne Beispiel. Zwischen 1925 und 1975 wurden durch-

schnittlich rund 100 von 100.000 Amerikanern inhaftiert. 

Gegenwärtig werden in keiner anderen westlichen Demo-

kratie so viele Menschen festgenommen wie in den USA. 

Die höchste Inhaftierungsrate Westeuropas verzeichnete 

Großbritannien, wo 153 von 100.000 Einwohnern (2011) 

zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Ruanda (mit 595) 

und Russland (mit 586) sind die schärfsten „Konkurrenten“ 

der USA im internationalen „Inhaftierungswettlauf “ 

(Walmsey 2011). Die soziodemografischen Merkmale der 

Gefängnisinsassen in den USA ähneln denen der Lang-

zeitarbeitslosen in Europa (Western/Beckett 1999; Western 

2006). Nach Angaben von Western (2006, S. 3) haben 30 % 

der in den späten 1960er Jahren geborenen männlichen 

Afroamerikaner, die maximal über eine High School-Bil-

dung verfügen, und 60 % der männlichen Schulabbrecher 

Gefängnisstrafen verbüßt. Wacquant (2009) vertritt die 

These, wonach zwischen den „neo-liberalen“ Wohlfahrts-

reformen und den zunehmenden Inhaftierungen eine kla-

re Verbindung besteht. 

5. Schlussbetrachtung

Im Lauf des „Goldenen Zeitalters“ nahmen in Deutschland 

und den Vereinigten Staaten das Ausmaß und die Bedeu-

tung der sozialpolitischen Outsider-Problematik ab. Wäh-

rend man nach Leisering (2009) von einem Trend zum 

Quasi-Universalismus in Deutschland sprechen kann, blieb 

in den Vereinigten Staaten der Dualismus der sozialen Si-

cherung vergleichsweise stark ausgeprägt. Die Deindustri-

alisierung hat jedoch in beiden Ländern die Arrangements 

zur sozialen Sicherung weitgehend destabilisiert und we-

sentlich zu einer Umkehr der Trends beigetragen. In den 

USA hat sich für Personen im Erwerbsalter der sozialpoli-

tische Dualismus vertieft: Durch die Wohlfahrtsreform von 

1996 wurden die Leistungen für Alleinerziehende deutlich 

gekürzt; außerdem unterzog die große Mehrheit der Ein-

zelstaaten die general assistance programs für Arbeitslose 

erheblichen Ausgabenkürzungen oder schaffte sie gänzlich 

ab. Darüber hinaus ist aufgrund des Rückgangs der Absi-

cherung des Risikos Alter durch betriebliche Alterssiche-

rungssysteme eine Ausweitung der Outsider-Problematik 

unter künftigen Rentnern sehr wahrscheinlich. 

In Deutschland ist das soziale Sicherungssystem im Hin-

blick auf die Absicherung der Risiken Alter und Arbeitslo-

sigkeit von einer erheblichen Ausweitung und Vertiefung 

der Kluft zwischen Insidern und Outsidern gekennzeichnet. 

Das reformierte deutsche Alterssicherungssystem ist dem 

amerikanischen System insoweit relativ ähnlich, als dass zu-

künftig Renteneinkommen erheblich davon abhängen wer-

den, ob Personen über eine betriebliche Altersversorgung 

verfügen. Was Langzeitarbeitslose betrifft, hat sich das deut-

sche System an das amerikanische Modell insoweit angenä-

hert, als dass die große Mehrheit der Arbeitslosen über keine 

Ansprüche auf Sozialversicherungsleistungen verfügt, son-

dern entweder auf bedürftigkeitsabhängige Leistungen an-

gewiesen ist oder keinerlei Unterstützung erhält.

Durch die Einbeziehung der betrieblichen sozialen Si-

cherung in die Analyse lässt sich ein Konvergenzprozess 

zwischen dem konservativen deutschen und dem liberalen 

amerikanischen Modell feststellen, der durch eine alleinige 

Analyse staatlicher Sozialausgaben, auf den „Durchschnitts-

arbeitnehmer“ bezogene Kennzahlen wohlfahrtsstaatlicher 

Generosität oder eine Analyse der institutionellen Arran-

gements staatlicher Sozialpolitik nicht in dieser Deutlichkeit 

erkennbar gewesen wäre.

Der Hauptunterschied zwischen beiden Wohlfahrtssys-

temen manifestiert sich jedoch nicht mehr vorrangig im in-

stitutionellen Design der Arrangements zur Absicherung der 

Risiken (Kurzzeit)Arbeitslosigkeit oder Alter, die oft im Mit-

telpunkt der vergleichenden Sozialpolitikforschung stehen, 

sondern in der grundsätzlichen Konzeptualisierung sozialer 

Staatsbürgerschaftsrechte. Die sozialen Staatsbürgerschafts-

rechte der gesellschaftlich am stärksten Benachteiligten un-

terscheiden sich im amerikanischen und im deutschen Wohl-

fahrtsstaat erheblich voneinander. Dies bestätigt die Analyse 

tabelle 7

anteil der armen bevölkerung (nach steuern und transferzahlungen)

Angaben in Prozent

extreme armut 

(40 % des aktuellen

Medianeinkommens)

armutsgefährdung 

(60 % des aktuellen

Medianeinkommens)

Mitte 

1980er

Mitte 

1990er

Mitte 

2000er 

ende

2000er 

Mitte

1980er 

Mitte

1990er 

Mitte

2000er 

ende

2000er 

Deutschland 2,6 3,6 3,7 4,2 12,0 12,7 14,7 14,8

Vereinigte
Staaten

11,8 11,8 11,3 11,3 23,8 23,7 23,7 24,4

Quelle: OECD.stat, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=POVERTY,
(letzter Zugriff: 30. 11. 2012).
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